
WÜRTTEMBERGISCHER  

SCHÜTZENVERBAND 1850 E.V. 

BEZIRK UNTERLAND 

Friedrich Karle       Schillerstraße 4        74336 Brackenheim 

Tel Privat.: 07135 963572    Tel. Firma 07135-178 352     E-Mail: Friedrich.Karle@t-online.de 

Ausschreibung Bezirksmeisterschaft Bogenschießen Halle 2020 
am Samstag, 30. November und Sonntag 01. Dezember 2019 in Brackenheim,  

Verbandssporthalle, Hirner Weg Ausrichter ist der BSV Brackenheim 
 
Zeitplan:  1. Durchgang Samstag 30. November  Start um 14.00 Uhr 
  2. Durchgang Sonntag 01. Dezember  Start um 09.30 Uhr 

3. Durchgang Sonntag 01. Dezember  Start um 14.30 Uhr  
 

Das Einschießen beginnt jeweils 30 Minuten vor dem Wettkampfbeginn Gerätekontrolle findet 
während des Einschießens statt. 
 
Wettbewerb:   Recurve, Compound, Blankbogen und Langbogen (RP) 
Die Klasseneinteilung folgt der Einteilung des Württembergischen Schützenverbandes. 
Achtung neue Klassennummern beachten 
 
 

Startgeld:   Schüler und Jugendklasse     6,-- € 

Compoundbogen   18,-- € 
alle anderen Klassen   16,-- € 
für alle Mannschaften      6,-- € 

 
Meldeschluss: 11. November 2019 

Es gilt der Teil 0 der Sportordnung; Meldungen mit aktuellen Apollon-Archiv (inklusive 

Geburtstag) an den Bogenreferenten per E-Mail durch die Kreisbogenreferenten oder 

Vereinsreferenten  (Friedrich.karle@t-online.de); Friedrich Karle, Schillerstr. 4, 74336 

Brackenheim). In allen übrigen Punkten ist die aktuelle DSB-Sportordnung gültig. Die 
Teilnehmer werden nochmals auf die Kleiderordnung des DSB aufmerksam 
gemacht (Vereinskleidung oder weiß). Verstöße gegen die Ausschreibung werden 
mit sofortiger Disqualifikation bestraft. Änderung der Ausschreibung vorbehalten 
 
Vereine die benötigte Hilfskräfte nicht stellen werden mit einem Bußgeld von 120,00 € je Tag 
und Hilfskraft belegt, und/oder von der Teilnahme ausgeschlossen werden (SPO 0.6.1.10).  

 
Einen Helfer stellt in diesem Jahr der BSV Brackenheim 

 
Alle Schützen haben bei der Bogenkontrolle einen gültigen Schützenpass vorzulegen für einen 
fehlenden Schützenpass ist ein Bußgeld von 5,-- € zu bezahlen. 
 
 
1. Schützen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sind nur startberechtigt, wenn sie die Bestimmungen nach 

Ziffer 0.7.5.1.3 der SpO erfüllen. Die Zulassung des DSB ist  vorzulegen. 

2. Mit der Teilnahme an Meisterschaften des WSV erklären sich die Teilnehmer mit der elektronischen 

Speicherung der wettkampfrelevanten Daten und der Veröffentlichung der Ergebnisse in Aushängen, im Internet 

und in den Publikationen des WSV sowie dessen Untergliederung einverstanden. Weiterhin stimmen die 

Teilnehmer einer möglichen Veröffentlichung von persönlichen, wettkampfbezogenen Fotos in den Medien des 

WSV zu. 

 
Brackenheim,  15. September 2019 
 
Friedrich Karle      Holger Bäßler 
Bezirksbogenreferent     Bezirkssportleiter 
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